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Polizei -Verordnung.
Markt -Ordnung

für die Stadt Wiesbaden.
Auf Grund der §§ 5 und 6 her Königlichen

Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizeiverwaltung in den neu erworbenen LaudeL-
theile » und der §§ 69 und 149 der Reichsgewerbe¬
ordnung vom 21 . Juni 1869 in der zur Zeit
gültigen Fassung wird im Einvernändmß mit der
Gemeindebehörde verordnet , was folgt:

Allgemeine Bestimmung:
8 1 . Die Vollziehung der Marktordnung liegt

unter Mitwirkung der städt . Accifcverwaltung der
Kgl . Polizeivcrwältuug ob.

Besondere Bestimmungen.
1. Wochenmarkt.

8 2 . Der Wochenmarkt findet an jedem Werk¬
tage auf dem neuen Marktplatz am RathbauS,
sowie bis auf Weiteres in der Querstraße statt.

Im Falle des Bedürfnisses werden auch noch
andere städt . Plätze im Einveruebmen mit der
Gemeindebehörde für die Abhaltung von Wochen¬
märkten gestattet iverdeu.

8 3 . Der Wochenmarkt beginnt während des
ganzen Jahres um 7 Uhr VonnittagS und endet
um 2 Uhr Nachmittags.

8 4 . Mit der Anfahrt der V -rkaufSgegeustände
und oem Anfstellen der VcrkaufStifche und Stände
kann eine Stunde vor Beginn des Marktes angc-
fangen werden . Spätestens eine Stunde »ach
Schluß des Marktes muß der Markt völlig ab¬
geräumt fein .'

8 5 . Gegenstände des Wochenverkebr « sind.
1 . Robe Naturerzeugnisic mit Ausschluß des

größeren Wehs,
2^ Fabrikate , deren Erzeugung mit der Land-

und Fßrstwirtbfchaft . dem Garten - und Obstbau
oder der Fischerei in unmittelbarer Verbindung
steht , oder zu den Nebenbeschäftigungen der Land-
leutc der Gegend gehört , oder durch Tagelöbner-
arbeit bewirkt wird , mit Ausschluß der geistigen
Getränke,

3 . frische Lebensmittel aller Art.
8 6. Das Festhalten anderer Gegenstände auf

dem Wochcnmarkte ist untersagt.
8 7 . Tische oder sonstige Vorrichtungen zum

Aurlegen pp . der Waaren und Ueberdachvngen der
Berkaussgegenstände dürfen nur in der Art aus¬
gestellt werden , daß sie weder den Verkehr hindern,
noch sonst den Marktbesuchcrn zum Nachtbeile
gereichen . Insbesondere ist das Aufstellen von
Maaren und Gefäßen außerhalb der eigentlichen
Verkaufsstände in den für den Verkehr bestimmten
Gängen untersagt.

8 8 . Jeder Inhaber eines Marktverkaufsstander
ist verpflichtet , seinen Verkaufsstaud , sowie den vor
demselben belegeuen Gang während der Marktzeit
bis zur Mitte sauber znhalten , und dürfen Abfälle
irgend welcher Art wegen der dadurch herbei¬
geführten Unfallgefabr nicht nmhergewarfm,sondern
müssen vielmehr in aeeigueten Gefäßen gesammelt
und letztere in die auf dem Marktplatze aufgestellten
eisernen Abfalltonnen entleert werden , soweit die
Abfälle nicht etwa von den Mnrktverknufern selbst
iortgeschafft werden . Für durch Nichtbeachtung dieser
Vorschrift etwa berbeipeführte Schäden aller Art
haftet der Säumige nach den allgemeinen Landes-
gesetzen.

8 9 . Fische dürfen nur , nachdem sie getödtct
find , geschuppt und ausgeweidet werden . Die
Fifchverkaufsstände müssen so eingerichtet sein , daß
ein Verstreuen von Eingeweidctheilen . Schnpven
und sonstigen Abfällen , verhindert wird . Die
Fischabfälle dürfen nickt i» die Ablausschachte und
Sinkkästen geworfen , sondern müssen vielmehr in
die für diese Abfälle besonders aufgestellte Sammel
tonne verbracht werden.

8 10 . Das Anvreisen von Waaren durch Au«
rufen oder in anderer geräuschvoller Weise ist
verboten.
„ 8 11 . Wagen jeglicher Art dürfen auf der
Mottform de« Marktes nicht anfgcstellt werde » .
Für Kartoffel -, Kraut - und ähnliche Fuhrwerke
werden geeignete AusstellnugSplätze angewiesen
werden.

812 . Der Verkauf von Gegenständen des
eigentlichen WachenmarktvcrkebrS ( s. 8 5s im Unr
verziehen innerhalb des Stadtgebietes ist a » den
Wochenmarkttagen vor 10 Uhr Vormittag » unter
sagt . Auf Milch , Backwaare und Fleisch und das
Ueberbringen bestellter Waaren an ständige Ab
nehmer bezieht sich dieses Verbot nicht.

8 13 . Die Marktstandplätze werden durch die
wit der Erhebung des Marktstandgeldes beauf¬
tragten Beamten der städt . Accise -Verwaltung an¬
gewiesen und ist deren Anordnungen bei Ver¬
meidung der Verweisung vom Marktplatze un¬
bedingt Folge z» leisten . Ei » Reckt auf Em
räumung einer bestimmten Steve und einer be¬
stimmten Größe des Marktstandes bat Niemand
Auch sind die Marktstände ausschließlich ?ur Llus°
Übung de» eigenen <« ewerbes bestimnit und dürfen
daher in kcinenl Falle an andere Personen
getreten oder vermiethct werden . .

8 14 . Käufer ivie Verkäufer haben sich so zu
oerdalten , daß der Anstand nicht verletzt und die
öffentliche Ruhe und Ordiiung nicht gestört wird
Müßige « zwecklose« Unihersteben , wodurch
freie Verkebr beengt wird , ist verboten.

8 15 . Das Mitbringen und Umderlaufen von
Dunden auf den für den Victualienmarkt be¬
stimmten Plätzen , während der im Z 3 dieser Ver¬
ordnung angegebenen Marktzeit Ist verboten . Ver¬
antwortlich sind dlejentgen Personen , In deren Be¬
gleitung die Hunde sich bcfiiidcii , bezw . die Eigcn-
thümer derselben.

8 16 . Verkäufer von solche» Nahrungs - und
Genußmittel » , die zum Verzehren fertig sind,
müssen die Waaren de» Käufern selbst znthcilen
und dürfen nicht dulde », daß letztere die aur-
gelcgten Waaren betasten und aussuche » .

Zeitung ? - und sonstiges bedruckter Pavier
darf zum Einschlagen und Eiuw '.ckeln solcher
Waaren nickt benutzt werde » .

8 17 . Es dürfen nur unverdorbene , der Ge¬
lindheit nicht schädliche Waaren feilgcboten werden.

Wenn verfälschte , verdorbene oder sonstige der
Gesundheit nachtheilige Lebensmittel auf dem
Markte voraefundcn werden , so hat der Verkäufer
außer der Bestrafung die Wegnahme dieser Gcgen-
tände zu gewärtiqe » .

8 18 . Das Anfstellen und Abtragen derber
städt . Accise -Verwaltung gehörigen Marktgcrathe
geschieht nur durch die von dieser angenommenen
Arbeitskräfte . Den Marktbeziebern ist es gestattet,
ihre eigenen Marktgeräthe selbst oder durch von
ihnen angenommene Arbeiter und Gehülfen anf-
tellcn und abrSnmkn zu lassen.

2. Frucht,narkt.
8 19 . Gegenstände des FruchtmarktverkehrS

ind : Getreide . Hülfen - und Oelfrückte , Heu und
Stroh . Alle übrigen landwirthfchaftlichen Erzeug¬
nisse gehören z» ' den Gegenständen des Wochen-
markt -Derkehrs.

8 20 . Der Fruchtmarkt findet zur Zeit wöchent¬
lich am Donnerstag und wen » dieser ein Feiertag
ist . an dem vorgehcnden Wochentage , und zwar m
der oberen Bleichstraße zwischen Helenenstraße und
Bismarckring statt . Die angefnhrene Frucht hat
zwischen Helenen - und Hellmundstraße , das an-
gefabrene Heu und Stroh pp . von der Heklmimd-
straße aufwärts Aufstellung zu nehmen derart , daß
die einzelnen Fuhrwerke zur Straßenrichtiing quer
an der Südseite der Bleichstraße , mit den Zug-
tbicre » nach der Mitte des Fahrdammes zu , stehen.

Die Nordseite der Bleichstraße sowie der untere
Tbeil , von der Helenenstraße an abwärts nach der
Sckiwalbacberstraßc zu , darf nicht besetzt, muß viel¬
mehr für den Durckganasverkebr und den Verkehr
nach und von der städt . öffentlichen Lastwaage frei¬
gehalten werden.

8 21 . Ein die Dauer des Verwieguugs-
geschäftes überschreitendes Halten von Fuhrwerken
pp . ouf oder in der Nähe der öffentlichen Last¬
waage ist verboten . Die Fuhrwerke müssen sofort,
nachdem der Waagebcaiiite die Verwiegung für beendet
erklärt hat , von der Waage abgefahren und dürfen
auch in der unteren Bleichstraße keine Aufstellung
mehr nehmen . . , ^

8 22 . Die Verkaufszeit beginnt in der Zeit
vom 1. April bis Ende September um 9 Uhr
Vormittags , in den übrigen Monaten um 10 Uhr
Varmittags und wird diirck das Hissen der Markt-
faüiie bekannt gegeben . Das Niederholen der
Marktfahue bezeichnet den Schluß de« Marktes.
Vor der Eröffnung des Marktes dürfen auf den,
Frucbtmarkte Verkäufe nicht abgeschlossen werden.

Der Handel mit Waaren des Frnchtmarktes
vor oder während der Dauer des letzteren nt ver¬
boten , es müsse » vielmehr allen aiigefahrenen
Frucht - vv - Mengen zum Markte verbracht und
dort anfqestellt werden.

Den Anordnuiigcn der Marktbcamten , nament
lich bezüglich des An - und Abfahrens der fuhr¬
werke , sowie de« AbladenS und AnfstellenS der
Fruckt ist pünktlich Folge zu leisten . „

§ 23 . Verdorbene Frucht darf nicht znm Ver¬
kaufe aufgestellt werden . , . . ,

Jeder einzelne Sack Getreide muß durchgehend»
Frucht der gleichen Beschaffenheit und Gute ent¬
halten. 3. Krammarkt.

8 24 . Der sogenannte AndreaSmarkt sind^
am ' ersten Donnerstag und Freitag »ach
Andreastaa (30. November ) , und , zwar
auf den von der König !. Polizei - Directwn „ n
Einverständnis mit der Gemeindebehörde bestimmten
Straße » und Plätzen stattz

8 25 Die Plätze zu denr Krammarkte werden
durch die ' städtische Accise -Verwaltung angewiesen.

Den Anordniinaen der damit beauftragten
Beamten ist pünkilich und unweigerlich folge

zu leisten . bj { 5?( tt)acf)unfl ber  Buden und
Waaren 'haben die Eigenthümer oder Aussteller

^ ^ ^ 27!" ^Beschäd>aungknde « Strabenpflasterspp
durch Ansbrecheu zwecks Ausstellung von Buden 2C
sind verboten . . , .

4 . Schl« stdcst,mm»»nge « .
8 28 Auf anderen als den inhaltlich genannten

Straße » ' und Plätze » und zu anderen , als de»
vorbezeichueteu Marktzeiten dürfen Waaren a
Art nur mit besonderer Genehm,gung der Polizei
»nd der Gemeindebehörde , nach vorheriger Ver¬
einbarung des zu zahlende » « iandgeldes vp . lm
letzterer zum Verkaufe ausgestellt und feilgeboten

,t,Cri s n29 . Sofern nicht nach allgemeine » Straf
aesetzen höhere Strafe » verwirkt sind , werden
Uebertretungcn dieser Marktordnung " ,t Geld
strafe bis zu 30 Mk . und ,m Falle des Unser
mögens mit Hakt bis zu drei Tagen bestraf^

8 80 . Vorstehende Voll, « Verordnung (Markt
ordnung ) tritt mit dem Tage ihrerVcröffenilichung

^Mit ' diesen , Zeitpunkte werden aumehobcn:
„Die Marktordnung vom 10 . Marz 1876,

ferner diePolizei -Verordilung vom 30 April 189c>,
betreffend das Fcrnhalten der Hunde von den
Marktplätzen , sowie alle sonstigen , dieser Ver
ordnung entgegenstehenden ^ ilteren Bcstlmniungeii

Wiesbaden , den 1- Dezember 1901.
Der Polizei-Präsideut. « . Prin , V. Rattbor

Ortsstatnt,
betreffend die gewerbliche Fortbildungs¬

schule in Wiesbaden.
Ans Grund der 88 120 . 142 und 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich i» der
Fassung der Gesetzes , betreffend Abänderung der Ge¬
werbeordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt
Seite 261 uiid folgende ) wird nach Anhörung be-
theiligter Gewerbetreibender und Arbeiter » nd unter
Zustimmung der Stadtverordnctcn -Versammlung
für den Gemeindebczirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt:

8 1-
Alle im gedachten Bezirke sich regelmäßig anf-

baltenden gewerblichen Arbeiter (Geselle » , Gehülfen,
Lehrlinge , Fabrikarbeiter ), mit Ausnahme der
Lehrlinge und Gehülfen in Handelsgeschäften , sind
verpflichtet , bis znm Ende des Schuljahres , inner¬
halb dessen sie da » 17 . Lebensjahr vollenden , die
bierfelbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort-
bilduiigsschnle an den scstgesctzteil Tagen rmd
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
Theil zu neknien.

Die Festsetzung der Tage und Stunden des
Unterrichts erfolgt ' durch den Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Keuutniß gebracht.

8 2.
Befreit von dieser Verpflichtung sind nur

solche gewerbliche Arbeiter , die den Nachweis führen,
daß sie diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten be¬
sitzen. deren Aneignung das Lehrziel der Anstalt
bildet.

8 3-
Gewerbliche Arbeiter , welche da « fortbildung «-

schulpstichtige Alter überschritten haben oder in dem
Gemcindebezirkc nicht wohnen , aber beschäftigt
werden , können , wenn der Platz ansreicht , auf ihren
Wunsch zur Theilnabme am Unterricht zugelassen
iverden . Der Schulvorstand (Kuratorium ) bestimmt
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuche?

derFortbildiingrschule durch die dazu Verpflichtete »,
sowie zur Sicherung der Ordiiung in der Fort¬
bildungsschule und eines gebührlichen Verhaltens der
Schüler werden folgende Bestimmungen erlassen:

1) Die znm Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten gewerblichen Arbeiter müssen sich zu
den für sie bestimmlen Unterrichtsstunden rechtzeitig
einsinden und dürfen sie ohne eine nach dem Er¬
messen der Schulleituna ausreichende Entschuldigung
nicht ganz oder zum Tbeil versäumen.

2 ) Sie müssen die ihnen als nöthig bezeichneten
Lernmittel in den Unterricht mitbringen.

3) Sie haben die Bestimmungen de? für die
Fortbildungsschule erlassene » Schülrcglcments z»
befolgen.

4 ) Sie niüffen in die Schule sauber gewaschen
und in reinlicher Kleidung kommen.

5) Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betrage, ! stören und die Schnlutensilien
und Lebrmittel nickt verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich au : dem Wege zur Schule
und von der Schule jedes Unfugs und Lärmen ? zu
enthalten.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 150 No . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung de « Gesetzes,
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung
vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt Seite 287)
mit Geldstrafe di » zu 20 Mark oder im Unver
inögenzfalle mit Hast bis zu drei Tagen bestraft,
sofern nickt nach gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.

8 5.
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum

Besuche derFortbildiingrschule vervflichteten Söhne
oder Mündel nicht davon abhalten . Sie haben
ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit zu
gewähren.

§ 6 .
Die Gewerbe -Unternehmer haben jeden von

ihnen beschäftiatcn nach vorstehende » Bestimmungen
(81 ) schulpflichtigen - gewerblichen Arbeiter spälestens
am 6. Tage , nachdem sie ihn angenommen haben,
zum Eintritt in die Fortbildunasfchule bei dem
Magistrat anzumelden »nd spätesten « am 3 . Tage,
nachdem sie ihn aus der Arbeit entlassen baden , bei
dem Maaistrat wieder abzumelden - Sie haben die
zum Besuche de-- Fortbildungsschule Verpflichteten
so zeitig von der Arbeit zu entlassen , daß sic recht¬
zeitig und soweit erforderlich , gereinigt und um
gekleidet im Unterricht erscheinen können.

8 7-
Die Unternehmer haben einem von ihnen

beschäitiaten gewerblichen Arbeiter , der durch
Krankheit am Besuche de« Unterrichts gehindert
gewesen ist, bei dem nächste » Besuche der Tyort-
vildungsschule hierüber eine Bescheinigung mit
zugebcn . Wenn sie wünschen , daß ein gewerblicher
Arbeiter au » dringenden Gründen vom Besuche des
Unterrichts für einzelne Stunden oder für längere
Zeit entbunden werde , so habe » sie dies bei dem Leiter
der Schule so zeitig zu beaiitragen . daß dieser
nöthigensalls die Entscheidung des Schulvorstandes
einholen kan » .

8 8.
Eltern und Vormünder , die dem § 5 entgegew

bandeln , und Arbeitgeber , welche die im 8 6 vor¬
geschriebenen An - und Abmeldungen überhaupt
nicht , aber nicht rechtzeitig niacken , oder die von
ihnen beschäftigten , schulpflichtige » Lehrlinge , Ge¬
sellen , Gehülfen und Fabrikarbeiter ohne Erlaubniß
aus irgend einem Grunde veranlassen , den Unterricht
ganz oder znm Theil zu versäume » , oder ihnen

die im ß7 vorgcschriebene Bescheinigung dann nicht
mitgeben , wenn der Schulpflichtige krankheits¬
halber die Schule versäumt hat , werden „nach

150 No . 4 der Gewerbeordnung in der Fassung
des Gesetzes betr . die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs - Gesetzblatt
Seile 287 ) mit Geldstrafe bis zn 20 Mark oder
im Unverniögensfalle mit Haft bis zn drei ^. agcrr
bestraft . '

Wiesbaden , den 28 . Januar 1897.
Der Magistrat . V. Jbell.

Bestätigt durch Beschluß des Bezirks -Ausschusses
zu Wiesbaden vom 8. Februar 1897 , J .-Nr . B . A . 358.

Vorstehendes Ortsstatut wird hierdurch wieder-
holt veröffentlicht.

Anmeldungen sind auf dem Rathhaus»
Zimmer No . 3 , zu bewirken.

Wiesbaden , den 16. April 1902.
Der Magistrat.

Ortsstatut,
betreffend die Erhebung einer Gebühr für die Be¬

nutzung des Kanalnetzes der Stadt Wiesbaden.
Die 88 10 und 11 de» OrtsstatutS vom

11 . Avril 1891 , betreffend Reukanalifation , werden
auf Grund des Beschlusses der Stadtverordneten-
Bersammlnna vom 6. Juli — 5. Oktober — 1900
oufgehoben . Dagegen greifen folgende Bestimmung «»
Platz:

81.
Begründung der Zahlungsfrist.

Für alle bebauten Grundstücke , die » ach Maß¬
gabe der volizeilichen Vorschriften an die städtischen
Kanäle bereit » angeschlossen sind oder in der Folge
zum Anschluß gelangen , isi als Vergütung für dt«
Benutzung des städtischen Kaualnetze » eine Gebühr
an die Stadtkassc zu entrichten.

82.
Fälligkeit der Gebühr.

Die Gebühr wird fällig:
a ) für bisher an das städtische Kanalnetz em»

weder aar nickt oder dock nicht den vouze »»
lichen Vorschriften entsprechend angeschloffene
Grundstücke bei Beginn der Anschlußarbeiten,

b ) für bereit » angeschlosseneGrundstücke , sobald
die bestehenden Entwässerungsanlagen des
Grundstück « ganz oder thcilwcife erneuert
oder einer Veränderung unterzogen werdon.
zu deren Ausführung die baupolizeiltche Ge¬
nehmigung eingeholt werden muß . Dave,
ist es ohne Belang , ob die Einmündung rn
den Straßenkanal an der alten Stelle er¬
folgt oder nicht.

83.
Betrag und Berechnung der Gebühr.

Die Höbe der Kebübr bestimmt sich nach der
Straßenirontlänge des betreffenden Grundstücks
und beträgt für den lausenden Frontmeter 25 Mk.
Bei Eckarundstücken und Eckhäusern wird die längere
Front berechnet . Für Grundstücke , welche an mehr
als zwei Straßen , oder ivelche, ohne Eckgrundstücke
zu sein , an zwei Straßen liegen , werde » die
Straßcnfrontlängen zusannnciigerechnct , doch ist der
Magistrat berechtigt , im Einzelsall eine oder mehrere
Fronten bei der Berechnung der Gebühr außer An¬
satz zu lassen.

Ist die Straßenfront geringer al » die HauS-
front . so bemißt sich die Gebühr nach der Länge
der Hansfront.

Für Grundstücke in den Landhnusguartieren
soll jedoch die Gebühr bei engränmigerBebauunaS-
weii' e mindestens 400 Mk .. bei weiträumiger Be-
bauungsweise mindestens 500 Mk . betragen , auch
wenn weder die Hans - noch die Straßenfront das
Maß von 16 oder von 20 Metern erreichen . Für
die Feststellunq der Frontlänge » eine ? Grundstücks
ist die Eintbeilniig und Bezeichnung im Stockbuch
ober die sonstige amtliche Bezeichnung nicht allein
entscheidend . Es ist vielmehr die ganze Front der
tbatfäcklich mit dem zn entwäffernden Gebäude
wiribichaftlich zusammenhängenden Liegenschaft,
einerlei , ob solche mehrere Grnndftncksnummern
trägt , oder nicht , und ob dieselbe ansHof , Garten,
Park oder andere » Flächen besteht , maßgebend.

Wird die Frontlänge einer beitragsvflichtrgen
Knindstlicks nachträglich dadurch vergrößert , daß
ein Nackbarariindstück . für welches » och keine Ke-
biibr entrichtet ist, wirthschaftlich mit ihm vereinigt
wird , so erweitert sich die ZablungSpflicht nach
Maßgabe des ZmvachseS der Frontlänge.

8 4.
Befreiung von Ser Gebühr.

Befreit von derKebübr find diejenigen Grund¬
stücke oder Grundstückstheile . für die ein Beitrag
zn den Kosten der GrnndstückSentwäfferung nach
den bisher geltenden statuarischen Bestimmungen
oder auf Grund besonderer Vereinbarung bereit»
geleistet worden ist.

8 5.
Haftbarkeit.

Neben dem zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr
im Stockbuche eingetragene » Eiaenthümrr des
Grundstück « basten der oder die Rechtsnachfolger
solidarisch für die Zahlung der Gebühr.

8 «.
Rechtsmitt«!.

Dem Abgabepflichtigen sieben die im 8 69 ff.
de» Commnnalabgabkngesetze » bezeichneten Rechts¬
mittel zu . *

§7.
Dieses Ortrftatnt tritt mit demTage der Ver¬

öffentlichung in Kraft . Der Magistrat.



Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werden

Mf Freitag , den 25 . April 1902,
Nachmittags 4 Uhr, in den Bürger¬
saal des Rathhanses zur Sitzung ergebenst
eingeladen.

Tagesordnung:
1. Berichterstattung des Finanzausschusses

M den städtischen Haushalts- Etats für das
Rechnungsjahr 1902, sowie Feststellung
derselben.

2. Vertheilung. des Waarenhaussteuer-
Aufkommens für die beiden Jahre 1901 und
1902. Ber. F.-A.

3. Veräußerung städtischer Grundflächen
an der Iorkstraße. Ber. F.-A.

4. Gebühren-Ordnung für Vermessungs¬
arbeiten. Ber. F.-A.

5. Erhöhung der Besoldung des Direktors
der Oberrealschule. Ber. F.-A.

6. Renovirungsarbeiten im Wiesbadener
Brunnen-Comptoir. Ber. B.-A.

7. Verbesserung der Heizungs-Anlage im
Stadtverordnetensaal. Ber. B.-A.

8. Nachfordcrung des Stadtbauamtes bei
den Ausgaben für Vorarbeiten pro 1901,
F I, 2, b des Etats. Ber. B.-A.

9. Ein Baudispensgesuch, betr. Errichtung
eines Wohnhauses an der Schiersteinerstraße.Ber. B.-A.

10. Die einstweilen getroffenen Einricht¬
ungen zur Erweiterung der Oberrealschule für
die Zeit bis zur Errichtnng der projectirten
zweiten Realanstalt. Ber. O.-A.

11. Errichtung einer Jngenieurstelle beim
Stadlbauamt, Abtheilung III . Ber. O.-A.

12. Desgl. einer Büreauasfisteutenstelle
beim Standesamt. Ber. O.-A.

13. Versetzung eines Bauasststentenund
eines Baugufschcrs in eine höhere Gehalts¬
klasse. Ber. O.-A.

14. Errichtung einer 4. Gelderheberstelle
und einer Registratorstelle bei der Gas- und
Wafferwerksverwaltung. Ber. O.-A.

15. Desgl. einer Landmesser-Assistenten-stelle. Ber. O.-A.
16. Eine Beschwerde des Privatiers

Friedrich Pimmel. Ber. O.-A.
17. Ergebniß der Vorprüfung der Woh¬

nungsfrage(Gesuch des Beamten-Wohuungs-
vereinsu. Antrag Franke). Ber. der gemischten
Commission.

18. Enteignung von Gelände zur Er¬
breiterung der Sonnenbergerstraße, jenseits
Kronen brauerei.

19. Erbreiterung und Pflasterung der
Schiersteinerstraße,veranschlagt zu 255,886 Mk.

20. Tarif der Straßenbaukosten für das
Etatsjahr 1902.

21. Antrag der Armenbezirks-Vorsteher,
betr. ehrenamtliche Leitung des städtischen
Armenwcsens durch eine thunlichst juristisch
gebildete Persönlichkeit aus den Bürgerkreisen
uuserer Stadt.

22. Neuwahl eines Schiedsmannes sffr den
ersten Bezirk.

23. Aenderung des Schlachthaus-Gebühren-
Tariss.

24. Ankauf zweier Grundstücke zwecks
Erweiterung der Gewerbeschule.

25. Antrag auf Uebertragung des unter
F . HI, 14, g des Etats für 1901 vorge¬
sehenen Ausgabebetrages von 1350 Mk. nach
pos. d daselbst.

26. Desgl. auf Gewährung eines weiteren
Zuschusses von 500 Mk. für die hiesigen
Kinderhorte.

27. Desgl. auf Gewährung eines Beitrags
für das Pettenhofer- Denkmal in München.

28. Besetzung der Stelle des Vorstandes
oer II . Abtheilung des Stadtbauamts, insbcs.
die Gehalts- und Anstellungsverhältniffe des
neuen Stelleninhabers.

29. Errichtung einer provisorischen Jn-
gemeurstelle bei der UI . Abtheilung desStadtbauamts.

30. Errichtung der Dienststelle eines Ober-
secretärs bei der Gas- und Wasserwerks-
Verwaltung.

31. Gehaltsregulirungeines Aufsehers bei
derselben Verwaltung. *

Wiesbaden , den 21. April 1902.
Der Vorsitzende der

Stadtverordneten -Bersanimlu »«,.

Verdingung.
Die Herstellung und Anlieferung von SOStück

zweisitzigen Schulbänken für den Er¬
weiterungsbau der Mittelschule an der
Luiscnstraste soll in, Wege der öffentlichen Au«-
Ichrcibung verdungen werden.

Angebotsformulare können während der Vor¬
mittags -Dienststnnden im Rathhause, Zimmer

41, emgesehen, auch von dort gegen Baar-
l Zahlung oder bestellqeldfreie Einsendung von bOPf.

von unserem Technischen Secretär Andretz bezogenwerden.
Verschlossene und mit der Auffchrift

A . 84 " versehene Angebote sind spätestens
bi« Samstag , den 2« . April 1902,

Vormittags 19 Uhr,
hierher einzurcicken.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ausgefüllten Berdingnngssormnlar ein-
gereichten Angebote werden berücksichtigt.

Zuschlagrfrist: 30 Tage. *
Wiesbaden , den 19. April 1902.

. _Stadtbanamt.

Bekanntmachung.
Sämmtlichc städtffchen Waldwege werden vom

26 . April d. I . ad bis auf Weiteres für die
Abfuhr des in den städtischen Waldungen ersteigerten
Holzes gesperrt. *

Wiesbaden , den 22. April 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Für städtische Fonds sind 223,000 Mark —

ganz oder in Theilbeträgrn — gegen doppelte ge-
richtliche Sicherheit auf hiestge Gebäude und
Grundstücke zu 4 °/» Zinsen alsbald auszuleihen.
Bewerbungen werden im Rathhause, Zimmer No.23.
entgegengcnomrnrn.

Wiesbaden , den 21. April 1902.
_ _ _ Der Magistrat.

Verdingung.
Die Herstellung der Erdarbeiten (Loos * ),

d« Maurerarbeiten (Loos II ) zur Aus¬
führung von 185 Stück Grüften in Ver-
brndnng mit einer 250 m langen Futtcr-
tt« J) Einfriedigunqsmauer an der Ostseile
des neuen Friedhofes sollen im Wege der öffent¬
lichen Ansichreibung verdungen werden.

Angebotsformnlare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können auf dem Büreau für
Gebaudeunterhalimg. Friedrichstr. 15, auf Zimmer
Ro. 1, wahrend der VormittagsdieuMunden cin-
gesehen die Verdingungsunterlagenan» von dort
gj » Baarzahlung oder beffellgeldfreie Einsendung
mr  § od8  Schar b!« zum 26. Aprile .,
Mk. —.50 Loos II j Vormittags 9 Uhr, bezogenwerden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „G . 11. 3,
I , bezw. Loos II " versehene Angebote

9nd spätestens bis Samstag , 26 . April 1902,
Afl^̂ itags 10 Uhr, hierher einznreicheii. Die
Eroffnnng der Angebote erfolgt — unter Ein¬
haltung der obigen Loos-Reibenfolqe— in Gcaen-
wart der etwa erscheinende» Anbieter.

.m’* dem vorgeschriebenen und aus-
gcfullten Verdingungs-Formular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Tage.
Wiesbaden , den 15. April 1902

Stadtbauamt , Abth . für Hochbau.
_ Büreau für Gebäudeunterbalung.

Verdingung.
Die Ausführung der

Dachdeckerarbeiten (Schiefer) - Loos I -
Spenglerarbeiten — Loos II —
Wr den Neubau des Volksvades an der
Noonstraste soll im Wege der öffentlichen Anr-
fchrewung verdungen werden.

Angebots-Formulare können während der
Vormittags-Dienststnndenim Rathbause, Zimmer
Ro. 41. emgeseben, auch von dort gegen Baar-
zahlimg oder bestellgeldfreieEinsendung von 25 Pf

>mr je ein Loos von unserem technischen Secretär
Andrefi bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„ H . A . 85
Loos . . . . " versehene Anaebote sind spätesten?
bis Samstag , den 26 . April 1902,

Vormittags 11  Uhr,
hierher einzureichcn.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter
Einhaltung der obigen Loos-Reiben folge — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

er<?;ur  dem vorgeschriebenen und aus-
gefullten Verdingungs-Formular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 19. April 1902.
Stadtbauamt . Abth . für Hochbau.

Verdingung.
Lieferung von 700 cbm Pflastersteine

!?«b 2500 lfd. m Bordsteine soll im Wege der
offentuchen Ausschreibung verdungen werden.

! . .. Angebotsformulare lind Verdingungsunterlagen
Isonnen mährend der Vormittagsdienststundcnim
Rathhause. Zimmer Ro. 44 , eingesehen. die
Verdingungsunterlagen auch von dort gegen
Baarzahlung oder bestellgeldfreic Einsendung von
1 Mark, und zwar bis ziim letzten Tage vor dem
Termin bezogen werden.

und mit der Aufschrift „Str.
600 > verleben« Angebote sind spätestens bis

Dienstag , den 2» . April 1902, Bor-
tttittags 11 Uhr, hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

di? mit dem vorgeschriebenen und aus-
gefullten Verdinglingsformnlar eingereichten An¬
gebote werden berückffchtigt. *

Zuschlagsfrist: 6 Woche».
Wiesbaden , den 15. April 1902.

Stadtbauamt , Abth . für Stratzenbau.
Verdingung.

Die Arbeiten zur Herstellilng einer ca. 132 m
langen Betonrohr - Canalstreckc des Profils
45 30 cm in der verlängerten 'Adelheidstrasie,
zwischen der ersten und zweiten Pgrallelstrosic, westl
des Kaiser- Friedrich- Rings, sollen im Wege der
öffentlichen Aurschreibung verdungen werden

Angebots-Formulare. Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dienststuiiden im Rathhanse. Zimmer No. 72 ein-
aesehen, und die Verdingungsunterlagen im Zimmer
Ro. 57 gegen Bgarzahlnng oder bestellgeldfreie
Einsendung von 50 Pf . bezogen werden.

Verschlossene und mit entiprcchender Aufschrfft
versehene Angebote find spätesten« bi«

Mittwoch , den 30 . April 1902,
Vormittags 11 Uhr,

hierher eiiizureicheii, zu welcher Zeit die Eröffnung
der Angebote in Gegenwart der etwa erscheinenden
Anbieter erfolgt.

m'e mit  dem vorgeschriebenen und aus¬
gefüllten Vcrdinanngsforniular cinacreichten An¬
gebotewerden berückffchtigt. Zuschlagsfrist: 2Wochen

Wiesbaden , de» 17. Avril 1902. *
Stadtbau amt,

Abtheilnng für Eanalisationswesen.

Kurhaus, Kochbrtmnen, Colonnaden, Kuranlagen
Königliches Theater, auf dem Warmen Damm.
Residenz-Theater , Bahnhofstrasse 20.
Walhalla-Theater , Mauritiusstrasse la.
Reichshallen-Theater , Stiftstrasse 16.
Fahrradbahn und Lawn-Tennis-Spielplatz in den

neuen .Anlagen vor der Dietenmühle.
Inhalatorium am Kochbrunnen. Täglich geöffnet
„ZfJ 12 ® 11 Vormittags u. 4—6 Uhr Nachmittags.
Miiitar-Kurhaus Wilhelms-Heilanstalt, neben dem

Königl. Schloss.
^.M,a?la-Victoria-8gd, Victoriastrasse 4.
Städtische Gemälde- Gallerie und permanente

Ausstellung des Nassauischen Kunst- Vereins,
Wilhelmstrasse 20, täglich, mit Ausnahme des
Samstags, von V'sll —1 Uhr Vorm, geöffnet.

Königliche Landes-Bibliothelc, Wilhelmstrasse 20.
Ihe Bibliothek ist an jedem Wochentage von

| " nü 3—4 Uhr für die Entleihung und
Kuckgabö von Büchern geöffnet; das Lese¬
zimmer von 10—1 und 3—8 Uhr.

Naturhistorisches Museum, Wilhelmstrasse 20.
Geöffnet Sonntags von 10'/-—1' /?, Montags u.
Dienstags von 11—1, Mittwochs von 8—5,
Donnerstags und Freitags von 11—1 Uhr,
Samstags geschlossen.

^l^ rlhums - Museum, Wilhelmstrasse 20. An
Wochentagen (mit_Ausnahme des Samstags)
von 11 1 und 3—5 Uhr, an Sonn- und Feier¬
tagen von 10—1 Uhr geöffnet. Besichtigungen
zu anderer Zeit sind Friedrichstr. 1, 1 Stiege,anzumelden.

Bibliothek des Alterthums- Vereins, Friedrich¬
strasse 1. Montags und Donnerstags Morgens
von 11—1 Uhr geöffnet.

Textil-Museum von Fr. Fischbach im Rathhause.
durch Saal 73. Geöffnet Dienstagsund Freitags von 10—12 Uhr.

Königliches Schloss, am Schlossplatz. Die inneren
täglieh zu besichtigen. Einlasskarten

25 Pf. beim Schloss -Castellan.
Justizgebäude, Gerichtsstrasse.
Rathhaus. Schlossplatz 6.
Rathskeifer mit künstlerischen Wandmalereien.
Staats-Archiv, Mainzerstrasse 64.
Reichsbank, Luisenstrasse 19.
Landesbank. Rheinstrasse 30.
Polizej-Direktion, Friedrichstrasse 32.
Passbüreau, Friedrichstrasse 32.
Bolizei-Reviere; I.Röderstr.29: II. Oranienstr.22,

III . Bertramstr. 22, Hinterh. ;IV.Michelsbergll
V. Philippsbergstr. 15.

i^ Ijlepia-l(g8erne, in der Schwalbacherstrasse.
Artillerie-Kaserne, in der oberen Rheinstrasse
Eisenbahnhöfe, in der unteren Rheinstrasse.
Kaiserliches_ Postamt. Hauptpostamt : Rhein¬

strasse 25 und Luisenstrasse 8 und 10.
Zweigpostämter: Schützenhofstrasse3,Wellriil-
strasse 45 und Taunusstrasse 1. Geöffnet.
Werktags von 7 (im Winter von 8) Uhr Vor¬
mittags bis 8 Uhr Abends, Sonntags (nur das
Hauptpostamt) von 7 bezw. 8—9 Uhr Vormit¬
tags und von 11' /, Uhr Vormittags bis 1 Uhr
Nachmittags. Abfertigungsstelleder Briefträger
und Zeitungsstelle, sowie Packetausgabe, Aus¬
gabestelle für ständige Abholer und Packet-
annahme : Luisenstrasse 8 und 10. Ausgabe
für postlagernde Sendungen: Rheinstrasse 25,Hofgebäude rechts.

Kaiserliches Telegraphenamt, Rheinstrasse 25.
Ununterbrochengeöffnet. (Von 12 Uhr Nachts
bis 6 Uhr früh erfolgt die Annahme von
Telegrammen bei dem Postamte (Rheinstr. 25),
im linken Hofgebäude, Eingang durch den
unteren Thorweg. (Bei verschlossenemThore
ist die Nacbtscbelle zu ziehen.)

Protestantische Hauptkirche, am Schlossplatz.
Küster wohnt Ellenbog'engasse 8.

| Protestantische Bergkirche, Lehrstrasse. Küsterwohnt nebenan.
Protestantische Ringkirche, oberhalb der Rhein-

Strasse. Küster wohnt An der Ringkirche 3, P.
Katholische Pfarrkirche, Luisenstr. Den ganzen

Tag geöffnet.
Katholische Mariahilfkirche, Platterstrasse . Den

ganzen Tag offen.
Altkatholische Kirche, „Friedenskirche“, Schwal-

baoherstrasse. Der Küster wohnt Adlerstr. 69.
Anglikanische Augustinuskirche, Frankfurterstr . l.

Ausser Sonntags täglich Gottesdienst. Der
Küster wohn.1 Frankfurterstrasse 8, Gartenhaus.

Synagoge der Israel. Cultusgemeinde, Michelsberg.
Castellan wohnt nebenan. Wochen-Gottes-
dienst Morgens 63**6*8 /i  Uhr und Abends 51/* Uhr.

Synagoge, Friedrichstrasse 25. An Wochentagen
Mbrgens 7 Uhr und Nachmittags 4l/a Uhr ge¬öffnet. Castellan wohnt nebenan.

Griechische Kapelle. Täglich geöffnet. Castellanwohnt nebenan.
Lege Plato, Friedrichstrasse 27. Besichtigungnur

für Berechtigte.
LandwirthschaftlichesInstitut zu Hof Geisberg.
Höhere Schulen: Königl. Humanistisches Gym¬

nasium, auf dem Luisenplatz. Königl. Real¬
gymnasium, auf dem Luisenplatz. Städtische
Oberrealschule, in der Oranienstrasse. Höhere
Mädchenschule, am Schlossplatz.

Gewerbeschule, in der Wellritzstrasse.
Hygiea-Gruppe, am Kranzplatz.
Chemisches Laboratoriumdes Herrn Geh.Hofraths

Prof. Dr. R. Fresenius, Kapellenstr. 9, 11, 13.
Die christlichen Friedhöfe, Platterstrasse , sind täg-

lieh bis zur eintretenden Dunkelheit geöffnet
Russischer Friedhof, neben der Griech. Kapelle!
Die beiden Friedhöfe der israelitischen Cultus¬

gemeinde sind im Sommer Sonntags, Montags,
Dienstags, Mittwochs und Donnerstags Vor¬
mittags v. 8—1 Uhr u Nachm v. 3’/a—7 Uhr
geöffnet. Der alte Friedhof an der Schönen
Aussicht bleibt Sonntags Nachmittags ge¬
schlossen. Der Besuch der Friedhöfe zu anderen

Pistofcn-Schiessstände, hinter der Alten Colonn*d«
und auf der Kronenburg, Sonneahergerstraas^

Flobert-Schiessstand: Beausite.
Reitschule, Luisenstrasse 4/6.
Turn-Hallen. Turnverein: HeUnnmdstrasse 25.

Männer-Turnverein: Platteretraese 16. Tun-
Gesellschaft: Wellritzstrass« 4L

Heidenmauer, in der Kirchhofsgasse.
| Neroberg mit Restaurations-Gebäude und Aus-

sichtsthunn.
Wartthurm (' /- Stunde von Wiesbaden). Ruine

auf der Bierstadter Höhe. Restauration.
Sonnenberg ('/, Stunde von Wiesbaden). Ruine

mit Restaurations-Gebäude. — Heiligkreuz-
kirche auf dem Friedhof. — Alt-Deutsehland,
SehenswürdigkeitI.Ranges, Wiesbadenerstr.54.

Wilhelmshöhe bei Sonnenberg. Restaurant . Schöne
Feim sicht.

Etablissement„Bahnholz“ bei Wiesbaden. Luft¬
kurort, Restaurant und Cafe.

Jagdschloss Platte. Castellan wohnt im Schloss.

Dampfer -Fahrten.
Rh ei ndam pf.schiff fah rt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens 8, 10.20,

12.50 bis Köln; Nachmittags 3.20 (nur an Sonn-
und Feiertagen), 4.30 (Güterschiff) bis Bingen.
Tägliche Gepäckbeförderung. Billets und Aus¬
kunft in Wiesbaden bei dem Agent W. Bickel,
Langgasse 20. Telefon 2364.

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse au die Wiesbadener Strassenbahn.
Beste Gelegenheit nach Maiuz.

Fahrplan ab 9. März 1902.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss): 9***

lioo* ioo 2oof 300 400+ 500(500-f- 700 (an n. ab
Kaiserstrasse-Centralbahnhof-Mainz so 15 Mm.
später).

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle): 8***
1000 * 1200 100 -)- 200 400 öoef gm ( Bn  o . * b
KaiserstrRSse-CeDtralbahnhof je 5 Min. später).

T Nur Sonntags bei gutem Wetter.
* Nur Dienstags und Freitags.
Bei schlechtem Wetter verkehren die Boote nur

Sonntags, Dienstags und Freitags, die übrigen
Tage vorerst nicht.

Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

Ta^esstiindenjiachAnmeldung beim Castellanictt, Schulberg 3
Denkmäler: Kaiser-Wilhelm-Denkmal in den An¬

lagen am Warmen Damm, Kaiser-Friedrich-
Denkmal auf dem Kaiscr-Friedricli-PIatz, Fürst-
Bismarck-Denkmal auf dem Wilhelms-Platz,
Waterloo - Denkmal auf dein Luisenplatz!
Bodenstedt - Denkmal oberhalb der Alten
Colonnade und Krieger-Denkmäler im Nerothal
und auf dem alten Friedhof.

Sohiessstände des WiesbadenerSchützen-Vereins
Unter den Eichen. Täglich geöffnet.

Bürger-Schützen-Hallc, Unter  den Eichen

Hamburg-Amerika-Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

D. „Abessinia“ von Hamburg nach Philadel¬
phia, 19. April 3 Uhr Nm. in Boston. D. „Adria“
19. April von Yokohama. D. „Alexandria“ von
Hamburg nach Boston, 18. April 9 Uhr 80 Min.
Abends Dover passirt . D. „Athesia“ 19. April
8 Uhr 30 Min. Abends auf der Elbe. S.-D.
„Auguste Victoria“ 19. April 9 Uhr 50 Min.
Morgens auf der Elbe. D. „Bolivia 18. April
von St. Thomas. D. „Bosnia“ 21. April 4 Uhr
30 Min. Morg. auf der Elbe. D. „Bulgarin“ von
Hamburg via Halifax nach New-York, 19. April
2 Uhr 30 Min. Morgens von Boulogne sur Mer.
D. „Calabria“ von Hamburg nach Westindien,
16. April in St. Thomas. D. „Castillia“ von
Hamburg nach Westindien, 20. April 9 Uhr Morg.
in Havre. D. „C. Feld . Laeisz“ 19. April Nm.
in Bremerhaven (Heimreise). D. „Christiania“
von Hamburg nach Mittelbrasilien, 17. April
6 Uhr Abends von Lissabon. S.-D. „Fürst Bis¬
marck“ von Hamburg nach Newyork, 18. April
8 Uhr 5 Min. Abends von Cherbourg. R.-P.-D.
„Kiautschou“ 19. April Morgens Gibraltar passirt
<Heimreise). D. „Markomannia“ 19. April in
Tampico. D. „Moltke“ von Hamburg nach New-
York, 20. April 9 Uhr 35 Min. Abends von
Southampton. D. „Nubia“ von Hamburg nach
Baltimore, 18. April 6 Uhr Morgens von Boston.
I). „Polynesia“ von Hamburg nach Westindien,
17. April in St. Thomas. D.-Y. „Prinzessin
Victoria Luise“ (Orientreise), 20. April 7 Uhr
Abends von Konstantinopel. D. „Rhenania“
19. April von St. Thomas. D. „Sambia“ 19.April
Morgens in Rotterdam (Ausreise). D. „Sardhiia“
von St. Thomas n. Bremen und Hamburg,
19. April 8 Uhr Abends von Havre. D. „Sarnia“
von Hamburg nach Westindien, 20. April 5 Uhr
45 Min. Nachm. Cuxhaven passirt, D. „Scotia“
18. April Nachm, in Dünkirchen. D. „Sithonia“
18. April in Port Said (Heimreise). D. „Sicilia“
von Newyork nach der Levante, 20. April in
Konstantinepel. D. „Valencia“ 19. April 6 Uhr
Abends auf der Elbe. F 330

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F329
Antwerpea-Newyork-Dienst. D. „Pennland“

am 9. April in Newyork von Antwerpen ange¬
kommen. D. „Southwark“ am 9. April von New-
York nach Antwerpen abgegangen. D. „Zeeland“
am 12. April von Antwerpen nach Newyork ab¬
gegangen. D. „Friesland “ am 13. April in Ant¬
werpen von Newyork angekommen. D. „Penn¬
land“ am 14. April von Newyork nach Antwerpen
abgegangen. D. „Kensington“ am 15. April in
Newyork von Antwerpen angekommen. — Ant¬
werpen- Philadelphia - Dienst. D. „Switzerland“
am 10. April von Antwerpen nach Philadelphia
abgegangen. D. „Nederland“ am 16. April in
Antwerpen von Philadelphia angekommen.

Holland - Amerika - Linie.

Dos! «nb Vertag bet& Schellender, Ichear-I-Buchdruikerrt in fBMhrtea.

(General- Agenten für Wiesbaden: Reisebüreau
J. Schottenfels& Co., Theater-f olonnade.)

D. „Ryndam“ von Newyork nach Rotterdam,
8. April Nm. in Rotterdam eingetroffen. D.
„Potsdam“ von Rotterdam nach Newyork,11. April
Vm. 3.50 von Boulogne abgegangen. D. „Staten-
dam von Rotterdam nach Newyork, 13. April
Vorm, in Newyork eingetroffen. D. „Rotterdam“
von Newyork nach Rotterdam, 14. April Nachm.
Prawlopoint passirt. D. „Amsterdam“ von New-
York nach Rotterdam, 12. April Vm. von New-
York abgegangen mit 60 Kafüts- nnd 65
Passagieren 3. (Hasse. F329
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